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Die individuelle Fütterung der Dienstpferde.

Von Hptm. Franz Ineichen, Muri (Aargau).
Durch eine Weisung des E. M. D. vom 19. Dezember 1921 wird

für die Dienstpferde vorgeschrieben, daß die Ration, die jedem
Tiere verabreicht wird, der von demselben verlangten Leistung
einerseits, dem Ausnützungsvermögen, das das Tier in Bezug auf
das Futter besitzt, andrerseits angepaßt sein soll. Wenn auch bis
jetzt schon in den meisten Einheiten bei großen Leistungen
Futterzulagen verabreicht worden sind, so bedeutet die erlassene Weisung
doch einen wichtigen Fortschritt der Pferdepflege in unserer Armee.
Die erlassene Verfügung zwingt jeden Kommandanten, der Frage
mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als das bis heute üblich war ;

sie zwingt ihn vor allem, sich über die Futteransprüche gewisser
von den Pferden verlangter Leistungen Rechenschaft zu geben.

Die streng nach Leistungen eingestellte Fütterung erspart in
erster Linie bedeutende Mengen an Futter und verhütet weiter,
daß die Tiere in Folge von Ueberanstrengung abmagern und für
Krankheiten jeder Art empfänglich werden.

Die Weisung des E. M. D. verlangt, daß bei der Fütterung
der Dienstpferde die Ration dem Ausnützungsvermögen angepaßt
sein soll. Das ist eine Forderung, der überall nachzuleben nicht
möglich ist. Die Tiere sind meist nur recht kurze Zeit im Dienste.
Aus dem Aeußern der Tiere läßt sich nur in vereinzelten Fällen
auf das Futterverwertungsvermögen schließen. (Abgeflachte Rippen
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